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Norm

AVG §56;

B-VG Art130 Abs1 Z1;

B-VG Art131 Abs1;

FrG 1997 §93 Abs3 ;

VwGG §34 Abs1;

VwGG §58 Abs1;

Rechtssatz

Weist die Urschrift eines Bescheides in einem Verfahren betre?end Versagung eines Visums vor den österreichischen

Vertretungsbehörden keine Unterschrift eines Botschaftsorgans, sondern lediglich Datum und Unterschrift der

Fremden auf, so wurde die Erledigung nicht nur nicht wirksam gemäß § 93 Abs 3 FrG 1997 erlassen, sondern es fehlt

ihr überhaupt an Bescheidqualität (Hinweis B 24. Oktober 2007, 2007/21/0216). Mangels Vorliegens eines tauglichen

Anfechtungsobjektes ist die Beschwerde gemäß § 34 Abs. 1 und 3 VwGG zurückzuweisen. Ein Kostenzuspruch hat in

einer Konstellation wie dieser zu unterbleiben (Hinweis B 24. Oktober 2007, 2007/21/0216).
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